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Reglement für die Konkurrenz  „ Jahresprogramm „ 
 

 
Zweck Mit der Durchführung des Wettkampfes „ Jahresprogramm „ bezweckt der Verein 

die Förderung der Kameradschaft und die Verbesserung der Schiesstüchtigkeit. 
 
Teilnahme Teilnahmeberechtigt sind: 
 alle lizenzierten-Mitglieder der FS Bennwil 
 
Programm Das Jahresprogramm wird jeweils an der Generalversammlung festgelegt. Es 

muss jeweils folgende Anlässe enthalten: 
 Kat. 1 und 2 Kat. J 
 - Eidgenössisches Feldschiessen - Eidgenössische Feldschiessen 
 - Bezirkswettschiessen - Bezirkswettschiessen 
 - Obligatorische Übung - Obligatorische Übung 
 - 10er Übung - Jungschützen/Jugend-Wettschiessen 
 - Kantonalstich - Sektionsmeisterschaft 
 + mind. 6 auswärtige Schiessanlässe - Vancouver-Cup 
  - Kantonalstich 

 
Das Jahresprogramm muss für die Kat. 1 und 2 mind. 11 Schiessanlässe und für 
die Kat. J 7 Schiessanlässe enthalten. 
Die von der GV ausgewählten auswärtigen Schiessanlässe sind auf dem 
Schiessplan aufzuführen. 
 

Wertung  Als Grundlage für die Bewertung gelten die geschossenen Punkte. 
   Am Schluss des Jahres werden alle geschossenen Punkte zusammengezählt. 
   Die Rangierung erfolgt aufgrund der höchsten Punktzahl. 
   Beim OP und FS werden 100% angerechnet. 
 
Kategorien  Das Jahresprogramm wird in drei Kategorien geschossen: 
 - Kategorie 1: 7 Teilnehmer 
 - Kategorie 2: alle restlichen Schützen 
 - Kategorie J: Jungschützen/Jugendliche 

 
Grundlage für die Zuteilung zur Kat. 1 und 2 bildet die Gesamtrangliste des 
Vorjahres. Aktive, welche das Jahresprogramm zum ersten Mal schiessen oder 
nach einem Unterbruch wieder mitmachen, beginnen in der Kat. 2.  
Jungschützen können zusätzlich zur Kat. J auch in der Kat. 2 bzw. Kat. 1 
mitmachen.  

 
Auf- und Abstieg Die drei letzten der Kat. 1 oder alle Schützen, die das Jahresprogramm nicht fertig 

geschossen haben, schiessen im nächsten Jahr in der Kat. 2. 
 Die drei ersten der Kat. 2 steigen in die Kat. 1 auf. Die Kat. 1 wird dabei immer auf 

7 Teilnehmer aufgefüllt. 
 
Rangierung Es werden nur Schützen rangiert, welche alle zählenden Übungen absolviert 

haben. Es wird für jede Kategorie eine getrennte Rangliste geführt. 
 
Auszeichnungen Die Gewinner der Kat. 1 und 2 erhalten einen Wanderpreis. Alle rangierten 

Schützen der Kat. 1 erhalten eine Kranzkarte im Wert von Fr. 15.--. Alle rangierten 
Schützen der Kat. 2 erhalten eine Kranzkarte im Wert von Fr. 12.--. Der Erste der 
Kat. J erhält den Jungschützenwanderpreis. Alle rangierten Schützen der Kat. J 
erhalten eine Kranzkarte im Wert von Fr. 10.--. 



Vor- und 
Nachschiessen Über Vor- und Nachschiessen von Übungen entscheidet die Schiesskommission. 
 Schützen, die Anlässe nachschiessen, müssen dies bei der nächst möglichen 

Übung erledigen (gleiches Programm inkl. Probeschüsse). 
 Nicht vor- oder nachgeschossen werden können das FS, das OP und das JS-

Wettschiessen. 
 Standstiche, die nicht an den dafür vorgesehenen Übungen geschossen werden, 

gelten als vor- oder nachgeschossen. 
 Es muss immer zuerst das Vor- oder Nachschiessen geschossen werden, bevor 

mit dem Training begonnen werden kann. Bei Abwesenheit an der 10er Übung 
muss diese vorgeschossen werden. Werden Anlässe nach- und die 10er Übung 
vorgeschossen, muss zuerst die 10er Übung ohne Probeschüsse absolviert 
werden. 

 An der 10er Übung kann letztmals nachgeschossen werden. 
 Werden Programme vor- resp. nachgeschossen, muss vor Beginn der amtierende 

Schützenmeister orientiert werden. 
 Bei Vor- und Nachschiessen werden 4 Punkte vom geschossenen Resultat 

abgezogen. 
 
Punktegleichheit Bei Punktegleichheit in der Rangliste entscheiden: 
 Kategorie 1 und 2:  die 10er Übung 

das Bezirkswettschiessen 
     Ausschiessen 
  

Kategorie J:   das Wettschiessen 
     der Jüngere 
 
Wanderpreis Die Wanderpreise der Kat. 1, 2 und J bleiben im Besitze der FS Bennwil. Bei 

dreimaligem Gewinn durch denselben Schützen erhält dieser eine Erinnerung mit 
entsprechender Gravur. 
Bei den Jungschützen muss der Wanderpreis zweimal gewonnen werden. 

 
Inkrafttreten/ Dieses Reglement tritt mit der Genehmigung durch die Generalversammlung 
Zeitdauer per 07.02.2010 in Kraft und hebt alle früheren Bestimmungen auf. Es findet 
 erstmals für die Konkurrenz 2010 Anwendung. 
 Ohne Änderungsantrag der Generalversammlung wird es jeweils automatisch um 
 ein weiteres Jahr verlängert. 
 
Beanstandungen Bei Unklarheiten, Unstimmigkeiten oder Beanstandungen entscheidet die 

Schiesskommission. 
 
 
 
 
 
 
Bennwil, 06.02.2010      Feldschützen Bennwil 
 
      Präsidentin   Schützenmeister 


